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Anlage 3 - Übersicht der mit ihren Prüfungsergebnissen in die Note der Ersten 
Staatsprüfung eingehenden Module im Studiengang  

"Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach Islamische Religion" 

 

Die zwölf Module, die in ihren Prüfungsergebnissen in die Note der Ersten Staatsprüfung eingehen, kommen 
im Studiengang "Lehramt an Grundschulen" in der folgenden Weise aus den fünf Studienbestandteilen 
Grundwissenschaften (GW), Didaktik der Grundschule (DGS) und den drei Unterrichtsfächern:  
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Grundwissenschaften: 

Die vier Module, die aus den sieben zu studierenden Modulen der Grundwissenschaften (Erziehungs- und 
Gesellschaftswissenschaften: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, 
Grundschuldidaktisches Praktikum) mit ihren Ergebnissen in die Staatsprüfungsnote eingebracht werden 
müssen, können die Studierenden aus den von ihnen studierten Grundwissenschafts-Modulen selber 
wählen unter zwei Bedingungen: das Modul des Grundschuldidaktischen Praktikums kann nicht eingebracht 
werden und eines der eingebrachten Module muss ein Aufbaumodul sein. Die Wahl der einzubringenden 
Module ist von der Wahl der Prüfungsfächer unabhängig. 

 

 

Didaktik der Grundschule:  

Die Noten aus dem Modul "DGS 1 Heterogenität in der Grundschule" und aus dem Modul 3 
"Bildungsprozesse im Vor- und Grundschulalter" gehen in die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung ein.  

 

 

Musisch-ästhetische Bildung und Bewegungserziehung: 

Die Note aus dem Modul "Musisch-ästhetische Bildung und Bewegungserziehung" kann nicht in die 
Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung eingehen. 

 

Unterrichtsfach Deutsch: 

Die beiden Module, die aus dem Unterrichtsfach Deutsch mit ihren Ergebnissen in die Staatsprüfungsnote 
eingebracht werden müssen, sind: 

 Modul "Sprache und Literatur", 

 Modul "Literale Kompetenz". 
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Unterrichtsfach Islamische Religion: 

Die beiden Module, die aus dem Unterrichtsfach Islamische Religion mit ihren Ergebnissen in die 
Staatsprüfungsnote eingebracht werden müssen, werden bis Ende des Wintersemesters 2011/12 festgelegt. 
Diese beiden Module sind auch für die erste Studiengangskohorte (Wintersemester 2011/12) gültig. 

 

Unterrichtsfach Mathematik: 

Die beiden Module, die aus dem Unterrichtsfach Mathematik mit ihren Ergebnissen in die 
Staatsprüfungsnote eingebracht werden müssen, sind nach Wahl des/der Studierenden zwei Module aus 
den Modulen: 

 Modul 1 "Mathematik für die Klassen 1 bis 6 (P)", 

 Modul 2 "Didaktik der Mathematik in der Grundschule (P)", 

 Modul 3a "Mathematik unterrichten in der Grundschule (WP)“, 

 Modul 3b "Mathematik lehren und lernen in der Grundschule (WP)". 


